
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Gesundheitsamt

BELEHRUNG GEMASS S 43 ABS.  1 NR 1 TNFEKTTONSSCHUTZGESETZ
(tFSG)

Gesundheitsinformation für den Umgang mit Lebensmitteln

Personen, die gewerbsmäßig folgende Lebensmittel  herstel len. behandeln oder in
Verkehr bringen:

1. Fleisch, Geflügelf leisch und Erzeugnisse daraus
2.  Mi lch und Erzeugnisse auf  Mi lchbasis
3. Fische, Krebse oder Weicht iere und Erzeuqnisse daraus
4.  E iprodukte
5.  Säugl ings-  oder  K le ink indernahrung
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse
7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Fül lung oder

Auf lage
B, Feinkost-,  Rohkost- und Karloffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere

emulg ier te  Soßen,  Nahrungshefen

und dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) oder indirekt über Bedarfsgegenstände
/z  R Gocnhi r r  Rosfsck und andere Arbei tsmater ia l ien)  in  Berührung kommen\ L r v .  v v v v

oder

in Küchen von Gaststätten, Restaurants, Kantinen, Cafös oder sonstiqen
Einrichtungen mit und zur Gemeinschaftsverpf legung tät ig sind,

benötigen vor erstmaliger Ausübung dieser Tätigkeit  eine Bescheinigung
gemäß $ 43 Abs. 1 Infekt ionsschutzgesetz durch ihr Gesundheitsamt.

i ie i r .  i , j i i , , ' ' , t ; : i l  f  :S , ; '31; i ' . i  Sl i : i j i l i i

, l - r l : . i -  : i  t i i a  I  I :  I  t r  le  l -  5 i t  l ' ' i . '

l ' : - ' '  l ra3e ' :C
. . : :  .  .  

-  
i i . r 3 ' , i - ' , , r ; ; ; i 1

^ : : : -  l a ' - i -' - - : .  | . .  - - '

:'
*i



2

Warum müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden?

In den oben genannten Lebensmitteln können sich best immte Krankheitserreger
besonders leicht vermehren. Durch cien Verzehr von deraft ig mit Mikroorganismen
verunreinigten Lebensmitteln können Menschen an Lebensmittel infekt ionen oder -
vergif tungen schwer erkranken. In Gaststätten oder Gemeinschaftseinrichtungen
kann davon eine große Anzahl von Menschen betroffen sein.

Aus diesem Grunde muss von jedem Beschäft igten zum Schutz des Verbrauchers
und zum e igenen Schutz  e in  hohes Maß an Eigenverantwor lung und Beachtung von
Hygieneregeln ver langt  werden.
(Die wichtigsten Regeln haben wir für Sie in Anhang 1 zusammengestellt).

Das Infekt ionsschutzgesetz best immt. dass Sie die oben genannten Tätigkeiten
nicht ausüben dürJen, wenn bei lhnen Krankheitserscheinungen (Symptome)
auftreten, die auf eine der foigenden Erkrankungen hinweisen oder die ein Arzt bei
lhnen festgestel l t  hat:

-  Akute infekt iöse Gastroenteri t is (plötzl ich auftretender, ansteckender Durchfal l)
ausgeiöst durch Salmonel len, Shigel len, Cholerabakterien, Staphylokokken,
Campylobacter. Rotaviren oder andere Durchfal lerreger.

.  Typhus oder Paratyphus

. Virushepati t is A oder E (Leberentzundung)
- Sie haben inf izierte Wurrden oder eine Hautkrankheit ,  bei denen die Möglichkeit

besteht,  daSs deren Krankhej lgsrronor i jhor I  ohoqsl l i f {el  auf andere Menschen
übefiragen werden können.

Die Tätigkeitsverbote gelten auch, wenn in einer Stuhlprobe von lhnen einer der
folgenden Krankheitserreger nachgewiesen wurde:

-  Salmonel len,
Shige l len,
enterohämorrhagische Escherichia col i-Bakterien
Cholerav ibr ionen.

Folgende Symptome weisen auf die genannten Erkrankungen hin:

Durchfa l l  mi t  mehr  a ls  zwei  dünnf lüss igen Stuhlen pro Tag,  gegebenenfa l ls  mi t
Übelkeit ,  Erbrechen und Fieber.

Hohes Fieber mit schweren Kopf-.  Bauch- oder Gelenkschmerzen und Verstopfung
lerst nach Tagen folgt schwerer Durchfal l)  sind Zeichen f ur Typhus und
Paratyphus.

Typisch für Cholera sind milchigweiße Durchfäl le mit hohem Flüssigkeitsverlust.

Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit Schwäche und Appeti t losigkeit  weisen
auf eine Hepati t is A oder E hin.
Wunden oder offene Stel len von Hauterkrankungen können inf izief i  sein. wenn sie
gerötet,  schmierig belegt,  nässend oder geschwollen sind.
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Tre ten  be i  lhnen d ie  genannten  Krankhe i tsze ichen au f ,  nehmen S ie  unbed ing t  den
Rat lhres Haus- oder Beir iebsarztes in Anspruchl  Sagen Sie ihm auch, dass Sie in
ejnem Lebensmit te lbetr ieb arbei ten.  Außerdem sind Sie verpf l ichtet .  unverzÜgl ich
lhren Vorgesetzten über die Erkrankung zu informieren.

(Wenn Sie noch mehr über die beschriebenen Erkrankungen wtssen möchten,
können Sie dies im Anhang 2 nachlesen.)

Nun bit ten wir
o r k l ä r o n  r i e c c

v r  r l  v q v v

(An lage l ) .
Nach der  münd l ichen Be lehrung erha l ten  S ie
Arbei tgeber oder Dienstherren (Anlage l l ) ,

Sie d ip nar :hfn lncndp Frk lär r r : to  zu unterschre iben und dami t  zuu l v .  u r u  I  r g v r  r r v r \ , v l  l v v

lhnen keine Tatsachen für ein Tät igkei tsverbot bei  lhnen bekannt s ind

dann d ie  Besche in igung fü r  lh ren



Anhang 1

Wie können Sie zur Verhütung lebensmittelbedingter
Infekt ionen beitragen?

Antworl

.  Waschen Sie sich vor Arbeitsantr i t t ,  vor jedem neuen Arbeitsgang und
seibstverständi ich nach jedem Toi lettenbesuch grundl ich die Hände mit Seife
unter f l ießendem Wasser. Verwenden Sie zum Händetrocknen Einweqtücher.

.  Legen Sie vor Arbeitsbeginn Fingerr inge und Armbanduhr ab.

.  Tragen Sie saubere Schutzkleidung (Kopfhaube, Kit tel ,  Handschuhe, Schuhe für
Innenräume) .

.  Husten oder niesen Sie nie auf Lebensmittel ,

.  Decken Sie kleine, saubere Wunden an Händen und Armen mit
wasserundu rchlässioem Pflaster ab.



Anhang 2

Bei welchen Erkrankungen besteht eine gesetzl iches
Tät igkeitsverbot?

Typhus abdominal is, Paratyphus

Die Erreger sind Salmonel la typhi und paratyphi.  lhre Aufnahme erfolgt vorwiegend
durch Wasser und Lebensmittel ,  die damit verunreinigt sind. Die Erkrankung beginnt
mi t  hohem Fieber ,  das über  mehrere Tage anste ig t  und unbehandel t  wochenlang
anhalten kann. Weitere Symptome sind Kopf-,  Bauch- und Gliederschmerzen. Es
kann zusätzl ich Verstopf ung auftreten. später bestehen häuf ig , ,erbsbre jar l ige"
Durchfäl le. Aufgrund der guten Wasser- und Lebensmittelhygiene sind die beiden
genannten Erreger bei uns nicht verbreitet.

Typhus und Paratyphus verlaufen ähnl ich; al lerdings sind die Symptome bei
Paratyphus weniger schwer.

Beide Erkrankungen werden in der Regel aus endemischen Gebieten (Afr ika,
Südamerika, Südostasien) oder aus Gebieten impofi iert  (Reiseerkrankung), in
denen sich die hygienischen Verhältnisse aufgrund von Katastrophen oder
Kriegseinwirkungen dramatisch verschlechterl  haben. Gegen Typhus stehen
mehrere Schutzimpfungen zur Verfügung. Wenn Sie beruf l ich oder privat in die
betroffenen Länder verreisen wol len, sprechen Sie lhren Hausarzt,  lhren Betr iebsarzt
oder lhr Gesundheitsamt an; dorl  werden Sie zur Notwendigkeit  einer lmpfung
beraten,

Cholera

Die Erreger sind Cholerabakterien. lhre..Aufnahme erlolgt durch verunreinigtes
Wasser oder Lebensmittel ;  auch direkte Ubertragung von Mensch zu Mensch ist
mögl ich. Die Infekt ion verläuft  in der Regel als Durchfal lerkrankung mit Erbrechen
und Bauchschmerzen.  Der  Stuh l  is t  mi lch ig  weiß ohne Blutbe imengungen.  F ieber  is t
nicht typisch. Bei schwerem Verlauf ist  der Flüssigkeitsverlust hoch und der Körper
trocknet aus (t ief l iegende Augen, stehende Hautfal ten). Auch dieser Erreger kommt
nur in Gegenden mit schlechten hygienischen Voraussetzungen und mangelhafter
Trinkwasserversorgung vor (Ostasien, Südamerika, Afr ika). Eine Schutzimpfung
mit dem in Deutschland im Moment zugelassenen lmpfstoff  wird nicht empfohlen.
Al lerdings sind im Ausland besser verträgl iche und wirksamere lmpfstoffe verfügbar.
F i n a  R o q t a l l 1 l 6 6  i ' 1 h n r  o i n a  i n t n r n n l i n, , - , , . ,  - ue r  un re  u r re r r raL ru f l ä le  Apo theke  i s t  mög l i ch .  Desha lb  so l l t en  S ie
bei Reisen in ein Risikogebiet auch dazu lhren Hausarzt,  lhren Betr iebsarzt oder
lhr Gesundheitsamt ansorechen.



Shigel lose (Bakteriel le Ruhr)

Die Erreger  s ind Shige l labakter ien.  lhre Aufnahme er fo lg t  meis t  von Mensch zu
Mensch (be i  mangelhaf ter  Händehygiene) ,  aber  auch durch verunre in ig te
Lebensmittel  und Trinkwasser. Shigel len sind hochinfekt iös, d. h. um krank zu
werden genügt  d ie  Aufnahme von nur  wenigen Bakter ien l  ln  K indere inr ichtungen
sind auch bei uns immer wieder Epidemien beschrieben worden. Die Erkrankung
beginnt plötzl ich mit hohem Fieber, Kopf- und krampfarl igen Bauchschmerzen. Die
anfängl ich wässrigen Durchfäl le sind bald blut ig. Der Erreger ist  auch in Deutschland
heimisch. Die Shigel iose ist also keine typische Reisekrankheit ;  mit  ihrem Auftreten
muss jederzeit  gerechnet werden.

Sa lmonel len-l  nfekt ionen

Erreger sind zahlreiche Salmonel lenarten, die durch Nahrungsmittel  aus inf izier len
Tieren (z .B.F le isch,  Mi lch,  E ier )  aufgenommen werden.  Die häuf igste Erkrankung
durch Salmonel len ist der akute Brech-Durchfal l  mit  Bauchschmerzen und mäßioem
Freber. Al lerdings können die Symptome erhebl ich schwanken.

Diese Krankheitserreger sind weltweit  verbreitet,  mit  einer lnfekt ion ist jederzeit  zu
rechnen, häufig sind Erkrankungen in den Sommermonaten.

Gastroenteri t is durch andere Erreger

Auch andere Bakterienarlen (2. B. Staphylokokken, best immte Col ibakterien,
Campylobacter. Yersinien) oder Viren (2. B. Rota-, Adeno-, Norwalkviren) können
Durchfal l .  Erbrechen oder Bauchschmerzen verursachen.

Hepati t is A oder E

Die Erreger sind Viren. lhre Aufnahme erfolgt durch Nahrungsmittel ,  die mit Hepati t is-
A- oder E-Viren behaftet sind. Auch Uberlragungen von Mensch zu Mensch sind
mögl ich,  da das Vi rus 1 -  2  Wochen nach In fekt ion mi t  dem Stuhl  ausgeschieden
wird. Hauptsächl ich Erwachsene erkranken an einer Gelbsucht mit Leberschwellung.
Appeti t losigkeit  und Abgeschlagenheit .  Während des Hepati t is-A-Virus auch bei uns
zirkul ier l ,  kommt das Hepati t is-E-Virus hauptsächi ich in Asien, Afr ika und
Zentralamerika vor ( imporl ierte Infekt ion nach Fernreisen!).  Beide Erkrankungen
ver laufen ganz ähnl ich;  d ie  Über l ragungswege s ind g le ich.

Gegen Hepati t is A kann man sich durch lmpfungen schützen. Vor Reisen in südl iche
Länder sol l ten Sie unbedingt an eine Schutzimpfung denken und lhren Hausarzt,
lhren Betr iebsarzt oder lhr Gesundheitsamt darauf ansprechen.



Kreis Steinfud
Der Landrat
Gesundlrei tsamt

Besondere Hinweisefür Arbeitgeber/Dienstherren

1.  Auch Arbei tgeber  haben d ie  in  Anlage I  n iedergelegte Erk lärung abzugeben.
sofern sie zu dem auf Seite 1 des Merkblattes ausoeführ1en Personenkreis
qehö ren.

2. Sie durfen die auf Sei te 1 des Merkbiat tes beschr iebenen Tät igkei ten nur
ausüben,  wenn S ie  e ine  Besche in igung gemäß An lage l l  e rha l ten  haben oder  im
Bes i tz  e ines  Gesundhe i tszeugn isses  gem.  $  18  Bundes-Seuchengesetz  s ind .

3.  Bei  ers tmal iger  Ausübung der  Tät igke i t  dad d ie  Beschein igung des
Gesundheitsamtes nicht äl ter als drei Monate sein.

Sie haben Personen, die die auf Sei te 1 des Merkblat tes genannten Tät igkei ten
ausüben,  nach Aufnahme ih rer  Tä t igke i t  und im we i te ren  jähr l i ch  uber  d ie  au f
Sei te 2 aufgeführ len Best immungen des lnfekt ionsschutzgesetzes zu belehren
und d ie  Te i lnahme an der  Be lehruno zu  dokument ie rer , .

Sie haben lhre eigene Bescheinigung und die lhrer Beschäft igten, sowie die
Dokumentat ion über die letzte Beiehrung an der Arbei tsstät te verfügbar ar hal ten
und den Mi ta rber te rn  der  zus tänd igen Behörde a l le  genannten  Besche in igungen
auf Ver langen vorzulegen. Bei  Tät igkei ten an wechselnden Standorten genügt die
Vor lage e iner  beg laub ig ten  Kop ie .

Wenn Sie oder einer lhrer Beschäft igten eine der auf Sei te 2 dieses Merkblat tes
genannten Symptome haben. müssen Sie l r laßnahmen ergrei fen,  d ie geeignet
s ind .  e ine  Wei te rverbre i tung der  Krankhe i tser reger  zu  verh indern .  Das  g i l t
ebenfal ls beim Auftreten einer auf der Sei te 2 genannten Erkrankung oder der
Ausscheidung einer der genannten Krankhei tserreger.  Auskunft  h ierzu er le i l t  lhr
Gesundhei tsamt.

D iese  Be lehrung erse tz t  n ich t  d ie  rege lmäßlge  Be lehrung nach der
I  o h a n c m i t i o l h v n i o n o - \ / o r n r d n r  r  n nr u r  I  r r r r v r r  t J  y r v i  r v  y  u r v r u r  r u r  r y .
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